
Zeitschrift: Schweizerische Geometer-Zeitung = Revue suisse des géomètres

Herausgeber: Schweizerischer Geometerverein = Association suisse des géomètres

Band: 10 (1912)

Heft: 1

Artikel: Zur Bildungsfrage

Autor: [s.n.]

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-182116

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 31.03.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-182116
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


- 29 —

Auch „Géomètre patenté", das wird dem Welschen passen.
Ob „breveté ou patenté" woll'n wir ihm überlassen.

„Staatlich geprüft", das ist das Wort, das man im Osten liebet,
Wer was entgegnet, wird von dort ganz rücksichtslos verhiebet.
So wird die Wahl denn gar so schwer,
Uns scheint, das letzte preusselt sehr.
Der Ramoneur und Frau Hebamm',
Auch jedes sein Patent bekam.
Das ist, was einigen missfällt,
Weshalb man „Patentiert" nicht wählt.
Doch mit dem Beiwort „Eidgenössisch",
Juhui! Das klingt ja gross und klassisch!
Wer aber dem „Konk.-" die Treu' geschworen,
Gibt seine Sach' noch nicht verloren.
„Konzessioniert" wird er sich nennen.
Dies Recht muss man ihm anerkennen.
Doch „Eidgenössisch patentiert",
Dem sicherlich der Sieg gebührt.

Zur Bildungsfrage.
In der Sitzung des Zürcher. Kantonsrates vom 9. Januar

interpellierte unser Kollege Luisoni (Altstetten) die Regierung
darüber, welche Schritte von ihr getan werden wollen zur
Reorganisation der Geometerschule am Technikum, und wie sich
die Regierung stellt zu dem Begehren, dass die angehenden
Geometer zukünftig über das Bestehen der Maturität sich
ausweisen müssen. Unter dem neuen Zivilgesetz wird man gewiss
auf eine etwas bessere Ausbildung halten müssen. Aber auf dem
Lande hat man Bedenken, den Bogen zu straff zu spannen, weil
dann das Studium zu sehr erschwert und verteuert würde. Denn
gerade aus ländlichen Kreisen kommen die intelligenten und
brauchbarsten Schüler für das Geometerfach. Tatsächlich ist ein
Bedürfnis nach Maturität und Hochschulbildung nicht vorhanden.
Sämtliche Stadt- und Kantonsgeometer haben keine Maturität
gemacht. Der jetzige fachliche Unterricht am Technikum erscheint,
wenn das einschlägige Recht noch mehr berücksichtigt wird, auch
für die Zukunft vollkommen genügend. Redner bittet die Regie-
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rung, dafür zu sorgen, dass die Frage der Geometerbüdung zu einer

Abklärung kommt, und zweitens, dass dann sofort zur Reorganisierung

der Geometerschule geschritten wird. Drittens für den

Fall, dass eine schweizerische Geometerakademie errichtet werden

sollte, möchte sich die Regierung dafür bemühen, dass der

Kanton Zürich Sitz dieser Akademie wird. „Landbote".

Offizielle Mitteilung.
Die unterzeichnete Amtsstelle macht den mit Grundbuch-

vermessungen für den Kanton Zürich beschäftigten Geometern
die Mitteilung, dass ihnen ein Komparator zur Kontrolle von
drei, vier und fünf Meter langen Messlatten im Stockargebäude,
Sempersteig No. 3, zur Verfügung steht.

Im Monat Februar lfd. Jahres wird ferner ebendaselbst ein

grosser Koordinatograph zum Auftragen der Quadratnetze und
Polygonpunkte auf die Originalpläne zur Benützung aufgestellt
werden.

Gleichzeitig wird zur Kenntnis gebracht, dass die neuen
Formulare für die Grundbuchvermessungen auf dem Kantonalen
Katasterbureau nun erhältlich sind.

Die Verwendung von Komparator und Koordinatograph ist
kostenlos; sie darf in der Regel nur in Anwesenheit eines
Beamten des Katasterbureau geschehen.

Die Formulare für die Grundbuchvermessungen werden zum
Selbstkostenpreise, jedoch unter Verrechnung der Postgebühren,
nur für die Zwecke von Grundbuchvermessungen im Kanton
Zürich abgegeben.

Zürich, 10. Januar 1912.
Der Kantonsgeometer.

Eidgenössisches Grundbuchamt.
Der Bundesrat wählte in seiner Sitzung vom 9. Januar zum

Vorsteher des eidgenössischen Grundbuchamtes Herrn Dr. jur.
Guhl, Privatdozent an der Universität Bern, zum eidgen.
Vermessungsinspektor definitiv unsern Kollegen Herrn Emil Röthlisberger,

von Trüb, vormals bernischer Kantonsgeometer.
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